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Artikel 2

(1)     Auf der Grundlage der in Artikel 1 dieses Titels aufgeführten Grundsätze und Ziele legt der

Der Europäische Rat legt die strategischen Interessen und Ziele der Union fest.

Die Beschlüsse des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union kön-

nen sich auf die Bereiche der Außenpolitik Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie auf

andere Bereiche des außenpolitischen Handelns der Union erstrecken. Sie können die Beziehungen

der Union zu einem Land oder einer Region betreffen oder aber ein bestimmtes Thema zum Ge-

genstand haben. In ihnen sind die Dauer und die von der Union und den Mitgliedstaaten bereitzu-

stellenden Mittel anzugeben.

Der Europäische Rat beschließt auf Vorschlag des Rates einstimmig nach Anhörung des Europäi-

schen Parlaments. Der Rat nimmt seine Vorschläge mit qualifizierter Mehrheit an, dabei stützt er

sich stützt sich bei seinem Vorschlag auf die Empfehlungen des Ministers für auswärtige Angele-

genheiten Außenministers, sofern es sich um Fragen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo-

litik handelt, oder auf die der Kommission, sofern es sich um die anderen Bereiche des außenpoliti-

schen Handelns der Union handelt, und gegebenenfalls auf von beiden gemeinsam vorgelegte Emp-

fehlungen. Die Beschlüsse des Europäischen Rates werden vom Rat gemäß den in der Verfassung

vorgesehenen Verfahren durchgeführt.

(2)     Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und die Kommission können dem Rat gemein-

same Vorschläge vorlegen, wobei der Minister für auswärtige Angelegenheiten im Bereich der ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission für die anderen Bereiche des außen-

politischen Handelns zuständig ist. Der Rat nimmt die Beschlüsse über diese gemeinsamen Vor-

schläge mit qualifizierter Mehrheit an.



Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die Beschlussfassungsregelung des Europäischen Rates ist in Artikel 16 Absatz 4 des Präsidiums-
entwurfs für den Teil I der Verfassung, die Beschlussfassungsregelung des Rates in Artikel 17 Ab-
satz 3 des Präsidiumsentwurfs für den Teil I der Verfassung verankert.
Beschlüsse des Europäischen Rates zu den strategischen Interessen und Zielen dürfen keinesfalls
ohne parlamentarische Mitwirkung gefasst werden.

Absatz 2:
Die Möglichkeit gemeinsamer Vorschläge des Außenministers und der Kommission ist bereits in
Artikel 8 Absatz 1 des Präsidiumsentwurfs für den Titel "Außenpolitisches Handeln der Union" in
Teil II der Verfassung geregelt. Die Beschlussfassung im Rat mit qualifizierter Mehrheit ergibt sich
aus Artikel 9 Absatz 2, 2. Anstrich des Präsidiumsentwurfs für den Titel "Außenpolitisches Handeln
der Union" in Teil II der Verfassung (vgl. mein Änderungsvorschlag zu Artikel 9 dieses Titels).


